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2 0 8 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 19. März 1973 über die Bemes-
sung und Pauschalierung einer Gefahren-

zulage

Auf Grund des § 19 b in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers und des Bundesministers für
Finanzen verordnet:

§ 1. Den Wachebeamten des Gendarmerie-
dienstes, des Sicherheitswachdienstes, des Wach-
dienstes in Polizeigefangenhäusern, des Kriminal-
dienstes und des Kriminal-Vorbereitungsdienstes
sowie den Beamten des rechtskundigen Dienstes
bei den Bundespolizeibehörden gebührt für jede
Stunde einer tatsächlichen dienstlichen Tätigkeit
im exekutiven Außendienst eine Gefahrenzulage.

§ 2. Die Gefahrenzulage beträgt für jede
Stunde 1 v. T. des Gehaltes (einschließlich allfälli-
ger Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der
Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen
Verwaltung. Für Bruchteile von Stunden gebührt
der verhältnismäßige Teil der Gefahrenzulage.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1973
in Kraft.

Rösch

2 0 9 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 19. März 1973 über die Fest-
setzung einer pauschalierten Aufwandsent-

schädigung

Auf Grund des § 20 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers und des Bundesministers für
Finanzen verordnet :

§ 1. Den Wachebeamten des Gendarmerie-
dienstes, des Sicherheitswachdienstes, des Wach-
dienstes in Polizeigefangenhäusern, des Kriminal-
dienstes und des Kriminal-Vorbereitungsdienstes
sowie den Beamten des rechtskundigen Dienstes
bei den Bundespolizeibehörden gebührt für jede
dienstliche Tätigkeit während der Nachtstunden
(22.00 bis 06.00 Uhr) eine Aufwandsentschädi-
gung.
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§ 2. Die Aufwandsentschädigung beträgt für
jede Stunde S 5'25. Für Bruchteile von Stunden
gebührt der verhältnismäßige Teil der Auf-
wandsentschädigung.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1973
in Kraft.

Rösch

2 1 0 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 17. April 1973 über die Fest-
setzung einer pauschalierten Aufwandsent-

schädigung für die Wachebeamten

Auf Grund des § 20 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers und des Bundesministers für
Finanzen verordnet:

§ 1. Den Wachebeamten des Gendarmerie-
dienstes, des Sicherheitswachdienstes, des Wach-
dienstes in Polizeigefangenhäusern, des Kriminal-
dienstes und des Kriminal-Vorbereitungsdienstes
gebührt eine pauschalierte monatliche Aufwands-
entschädigung nach Maßgabe des § 2.

§ 2. Die pauschalierte Aufwandsentschädigung
beträgt:

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1973
in Kraft.

Rösch

2 1 1 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 24. April 1973 über die Fest-
setzung von pauschalierten Aufwandsent-

schädigungen

Auf Grund des § 20 in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,

in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers verordnet:

§ 1. Den Beamten des Zollwachdienstes gebührt
eine pauschalierte monatliche Aufwandsentschädi-
gung.

§ 2. Die monatliche Aufwandsentschädigung
beträgt

§ 3. Weiters gebührt den Beamten des Zoll-
wachdienstes für jede dienstliche Tätigkeit wäh-
rend der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) eine
Aufwandsentschädigung (Nachtdienstgeld).

§ 4. Die Aufwandsentschädigung (Nachtdienst-
geld) nach § 3 beträgt für jede Stunde 5'25 S.
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Für Bruchteile von mehr als 30 Minuten pro
Stunde gebührt der volle Stundensatz, hingegen
haben Bruchteile bis zu 30 Minuten unberücksich-
tigt zu bleiben.

§ 5. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1973 in
Kraft.

Androsch

2 1 2 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 30. April 1973 betreffend den Beitritt
Dänemarks und Koreas zum Übereinkom-
men vom 10. Juni 1958 über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schieds-

sprüche

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen sind Dänemark und Korea
mit Wirksamkeit vom 22. März 1973 bzw.
vom 9. Mai 1973 Vertragsstaaten des Überein-
kommens über die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schiedssprüche (BGBl.
Nr. 200/1961, letzte Kundmachung betreffend
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 127/1972) gewor-
den.

Die Beitrittsurkunden Dänemarks und Koreas
enthalten folgende Erklärungen:

D ä n e m a r k
Gemäß den Bestimmungen des Artikels X

Absatz 1 gilt das genannte Übereinkommen zur
Zeit nicht für die Färöer-Inseln und Grönland.
Gemäß den Bestimmungen des Artikels I Ab-
satz 3 wird es nur betreffend die Anerkennung
und Vollstreckung von Schiedssprüchen, die in
dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates
ergangen sind, angewendet werden. Es gilt nur
in bezug auf Handelsbeziehungen.

K o r e a
Gemäß Artikel I Absatz 3 des gegenwärtigen

Übereinkommens erklärt die Regierung der Re-
publik Korea, daß sie das Übereinkommen nur
auf die Anerkennung und Vollstreckung solcher
Schiedssprüche anwenden werde, die in dem
Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates er-
gangen sind. Sie erklärt weiters, daß sie das
Übereinkommen nur auf Streitigkeiten aus
solchen Rechtsverhältnissen, sei es aus vertrag-
licher oder nichtvertraglicher Art, anwenden
werde, die nach dem nationalen Recht als Han-
delssachen angesehen werden.

Kreisky

213.
(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

EFTA/DC 2/73

BESCHLUSS DES RATES Nr. 2/1973

(In der 8. gemeinsamen Sitzung am 2. März
1973 gefaßt)

ABÄNDERUNG DES ARTIKELS 4 UND DES
ANHANGS B DES ÜBEREINKOMMENS

DER RAT hat,

gestützt auf Artikel 4 Absatz 5 des Überein-
kommens,

BESCHLOSSEN:

1. Die Bestimmungen des Artikels 2 des Teils I
des Anhangs B sind auch von Norwegen in allen
Fällen anzuwenden, in denen die Bedingungen
für die Anwendung des Artikels 25 Absatz 1
des Teils I des Anhangs B erfüllt sind, und zwar
auch dann, wenn in Norwegen das Abkommen
über die Errichtung einer Freihandelszone mit der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
noch nicht in Kraft ist.

2. Dieser Beschluß wird an dem Tag wirksam,
an dem der Ratsbeschluß Nr. 1/1973 i) in Kraft
tritt.
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3. Der Generalsekretär der Europäischen Frei-
handelsassoziation wird den Text dieses Be-
schlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

1) Der Beschluß Nr. 1/1973 des Rates der Europä-
ischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl. Nr. 141/
1973 verlautbart

Kreisky

214.
(Übersetzung)

FINNLAND-EFTA
ASSOZIIERUNG

FINEFTA/DJC 2/73

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN RATES
Nr. 2/1973

(In der 8. gemeinsamen Sitzung am 2. März
1973 gefaßt)

ABÄNDERUNG DES ARTIKELS 4 UND DES
ANHANGS B DES ÜBEREINKOMMENS

DER GEMEINSAME RAT hat,

gestützt auf Artikel 4 Absatz 5 des Überein-
kommens,

gestützt auf Artikel 6 Absatz 6 des Assozi-
ierungs-Übereinkommens,

BESCHLOSSEN:

1. Der Ratsbeschluß Nr. 2/1973 1) ist auch für
Finnland bindend und auf die Beziehungen zwi-
schen Finnland und den anderen Parteien des
Assoziierungs-Übereinkommens anzuwenden.

2. Die Bestimmungen des Artikels 2 des Teils I
des Anhangs B sind auch von Finnland in allen
Fällen anzuwenden, in denen die Bedingungen für
die Anwendung des Artikels 25 Absatz 1 des
Teils I des Anhangs B erfüllt sind, und zwar
auch dann, wenn in Finnland das Abkommen
über die Errichtung einer Freihandelszone mit
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl noch nicht in Kraft ist.

3. Dieser Beschluß wird an dem Tag wirksam,
an dem der Beschluß des Gemeinsamen Rates
Nr. 1/1973 2) in Kraft tritt.

4. Der Generalsekretär der Europäischen Frei-
handelsassoziation wird den Text dieses Be-
schlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

1) Der Beschluß Nr. 2/1973 des Rates der Europä-
ischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl. Nr. 213/
1973 verlautbart

2) Der Beschluß des Gemeinsamen Rates Nr. 1/1973
der Finnland-EFTA Assoziierung ist unter BGBl.
Nr. 160/1973 verlautbart

Kreisky
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215.

(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

EFTA/DC 7/73

BESCHLUSS DES RATES Nr. 7/1973
(In der 11. gemeinsamen Sitzung am 21. März

1973 gefaßt)

ABÄNDERUNG DES ARTIKELS 7 DES ÜBER-
EINKOMMENS

DER RAT hat,

im Hinblick darauf, daß der Ratsbeschluß
Nr. 1/1973 1) neue Ursprungsregeln und neue Be-
stimmungen betreffend Zollrückvergütungen
(„drawback") einführte,

gestützt auf Artikel 7 Absatz 3 des Überein-
kommens,

BESCHLOSSEN:
1. Die Worte „des Anhangs B" und „in An-
hang B" im Artikel 7 Absätze 1, 2 und 5 des
Übereinkommens haben zu lauten „des Teils II
des Anhangs B" und „in Teil II des Anhangs B".
2. Nach dem Artikel 7 Absatz 5 des Überein-
kommens ist ein weiterer Absatz mit folgendem
Wortlaut einzufügen:

„6. Die Bestimmungen dieses Artikels sind
nur auf Waren anzuwenden, denen die Zoll-
behandlung der Zone gemäß den Bestimmun-
gen des Teils II des Anhangs B zukommt."

3. Dieser Ratsbeschluß tritt am 1. April 1973
in Kraft.
4. Der Generalsekretär der Europäischen Frei-
handelsassoziation wird den Text dieses Beschlus-
ses bei der Regierung Schwedens hinterlegen.

1) Der Beschluß Nr. 1/1973 des Rates der Europä-
ischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl. Nr. 141/
1973 verlautbart

Kreisky
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216.
(Übersetzung)

FINNLAND — EFTA
ASSOZIIERUNG

FINEFTA/DJC 7/73

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN RATES
Nr. 7/1973

(In der 11. gemeinsamen Sitzung am 21. März
1973 gefaßt)

ABÄNDERUNG DES ARTIKELS 7 DES ÜBER-
EINKOMMENS

DER GEMEINSAME RAT hat,

gestützt auf Artikel 6 Absatz 6 des Assozi-
ierungs-Übereinkommens,

BESCHLOSSEN:

1. Der Ratsbeschluß Nr. 7/1973 1) ist auch für
Finnland bindend und auf die Beziehungen zwi-
schen Finnland und den anderen Parteien des
Assoziierungs-Übereinkommens anzuwenden.

2. Dieser Beschluß des Gemeinsamen Rates wird
an dem Tag wirksam, an dem der Beschluß des
Gemeinsamen Rates Nr. 1/1973 2) in Kraft tritt.

3. Der Generalsekretär der Europäischen Frei-
handelsassoziation wird den Text dieses Beschlus-
ses bei der Regierung Schwedens hinterlegen.

1) Der Beschluß Nr . 7/1973 des Rates der Euro-
päischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl.
Nr . 215/1973 verlautbart

2) Der Beschluß des Gemeinsamen Rates Nr . 1/1973
der Finnland-EFTA Assoziierung ist unter BGBl.
Nr. 160/1973 verlautbart

Kreisky

217.
Nachdem die am 8. November 1972 beschlossene Abänderung des Artikels 32 Absatz 5 des

Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation, welche also lautet:

(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

EFTA/DC 12/72

BESCHLUSS DES RATES Nr. 12/1972

(In der 28. gemeinsamen Sitzung am 8. No-
vember 1972 gefaßt)

ABÄNDERUNG DES ARTIKELS 32 ABSATZ 5
DES ÜBEREINKOMMENS

DER RAT hat,
in Anbetracht dessen, daß sich die Zahl der

Mitgliedstaaten ändern wird,
gestützt auf Artikel 32 Absatz 6 des Über-

einkommens,
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BESCHLOSSEN:

1. (Englisch)
Das in Artikel 32 Absatz 5 dritter Satz des
Übereinkommens aufscheinende Wort „fünf"
ist durch das Wort „vier" zu ersetzen.

(Französisch)
Das in Artikel 32 Absatz 5 dritter Satz des
Übereinkommens aufscheinende Wort „fünf"
ist durch das Wort „vier" zu ersetzen.

2. Dieser Beschluß tritt in Kraft, sobald die
Vertreter aller Mitgliedstaaten im Rat ihn ohne
Vorbehalt angenommen oder dem Generalsekre-
tär notifiziert haben, daß sie diesen Beschluß
endgültig annehmen können, jedoch nicht vor
dem 1. Jänner 1973.

3. Der Generalsekretär wird den Text dieses
Beschlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diese Abänderung für angenommen und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Annahmeurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet,
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz, vom Bundes-
minister für soziale Verwaltung, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie, vom Bundesminister
für Verkehr, vom Bundesminister für Bauten und Technik, vom Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung, vom Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz und vom Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 28. Feber 1973

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Inneres:
Rösch

Der Bundesminister für Justiz:
Broda

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:
Häuser

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Weihs

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Staribacher
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Der Bundesminister für Verkehr:

Frühbauer

Der Bundesminister für Bauten und Technik:

Moser

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung:

Firnberg

Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz:

Leodolter

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Kirchschläger

Die vorliegende Abänderung ist gemäß ihrem Abs. 2 am 2. April 1973 in Kraft getreten.

Kreisky

218.

Nachdem die am 8. November 1972 beschlossene Abänderung des Artikels 6 Absatz 4 des
Übereinkommens zur Schaffung einer Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen
Freihandelsassoziation und der Republik Finnland, welche also lautet:

(Übersetzung)

FINNLAND-EFTA
ASSOZIIERUNG

FINEFTA/DJC 4/72

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN RATES
Nr. 4/72

(In der 28. gemeinsamen Sitzung am 8. No-
vember 1972 gefaßt)

ABÄNDERUNG DES ARTIKELS 6 ABSATZ 4
DES ASSOZIIERUNGS-ÜBEREINKOMMENS

DER GEMEINSAME RAT hat,

in Anbetracht dessen, daß die Zahl der Ver-
tragsparteien zum Assoziierungs-Übereinkom-
men sich ändern wird,

gestützt auf Artikel 6 Absatz 5 des Assozi-
ierungs-Übereinkommens,

BESCHLOSSEN:

1. (Englisch)
Das in Artikel 6 Absatz 4 dritter Satz des
Assoziierungs-Übereinkommens aufscheinende
Wort „fünf" ist durch das Wort „vier" zu
ersetzen.

(Französisch)
Das in Artikel 6 Absatz 4 dritter Satz des
Assoziierungs-Übereinkommens aufscheinende
Wort „fünf" ist durch das Wort „vier" zu
ersetzen.
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2. (Englisch)
Das in Artikel 6 Absatz 7 zweiter Satz auf-
scheinende Wort „fünf" ist durch das Wort
„vier" zu ersetzen.

(Französisch)
Das in Artikel 6 Absatz 7 zweiter Satz auf-
scheinende Wort „fünf" ist durch das Wort
„vier" zu ersetzen.

ANERKANNT:

3. daß in Artikel 6 Absatz 7 zweiter Satz des
Assoziierungs-Übereinkommens die Worte „Un-
beschadet der Bestimmungen des Absatzes 4 dieses
Artikels" derzeit nicht anwendbar sind.

FERNER BESCHLOSSEN:

4. Dieser Beschluß wird zu dem Zeitpunkt
wirksam, sobald die Vertreter aller Vertragspar-
teien zum Assoziierungs-Übereinkommen im Ge-
meinsamen Rat ihn ohne Vorbehalt angenommen
oder dem Generalsekretär notifiziert haben, daß
sie diesen Beschluß endgültig annehmen können,
jedoch nicht bevor der Beschluß des Rates Nr. 12/
72 in Kraft tritt.

5. Der Generalsekretär der Europäischen Frei-
handelsassoziation wird den Text dieses Be-
schlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diese Abänderung für angenommen und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Annahmeurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet,
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz, vom Bundes-
minister für soziale Verwaltung, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie, vom Bundesminister
für Verkehr, vom Bundesminister für Bauten und Technik, vom Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung, vom Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz und vom Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 28. Feber 1973

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Inneres:
Rösch

Der Bundesminister für Justiz:
Broda

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:
Häuser
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Der Bundesminister für Finanzen :

Androsch

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:

Weihs

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:

Staribacher

Der Bundesminister für Verkehr:

Frühbauer

Der Bundesminister für Bauten und Technik:

Moser

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung:

Firnberg

Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz:

Leodolter

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die vorliegende Abänderung ist gemäß ihrem Abs. 4 am 2. April 1973 in Kraft getreten.

Kreisky


